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Regeste

Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO).

Erwägungen

E. 1.1
Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten einen Fall wenn
nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1 StPO). Erscheinen mehrere
Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich die beteiligten Staatsanwaltschaften
unverzüglich über die wesentli- chen Elemente des Falles und bemühen sich um eine
möglichst rasche Ei- nigung (Art. 39 Abs. 2 StPO). Können sich die
Strafverfolgungsbehörden verschiedener Kantone über den Gerichtsstand nicht einigen, so
unterbrei- tet die Staatsanwaltschaft des Kantons, der zuerst mit der Sache befasst war, die
Frage unverzüglich, in jedem Fall vor der Anklageerhebung, der Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts zum Entscheid (Art. 40 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG).
Hinsichtlich der Frist, innerhalb welcher die ersuchende Behörde ihr Gesuch einzureichen
hat, ist im Nor- malfall die Frist von zehn Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO analog an-
zuwenden (vgl. hierzu u.a. TPF 2011 94 E. 2.2). Die Behörden, welche be- rechtigt sind,
ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der Beschwerdekammer zu
vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht (Art. 14 Abs. 4 StPO; vgl.
hierzu KUHN, Basler Kommen- tar, Basel 2011, Art. 39 StPO N. 9 sowie Art. 40 StPO N.
10; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009,
N. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] –
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

E. 1.2
Die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ist berechtigt, den Ge- suchsteller in
interkantonalen Gerichtsstandskonflikten vor der Beschwer- dekammer des
Bundesstrafgerichts zu vertreten (Art. 107 Abs. 1 lit. b des Gesetzes über die Gerichts- und
Behördenorganisation im Zivil- und Straf- prozess vom 10. Mai 2010 [GOG/ZH; LS
211.1]). Bezüglich des Gesuchs- gegners steht diese Befugnis der Oberstaatsanwaltschaft
des Kantons Aargau zu (§ 20 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafpro-
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zessordnung des Kantons Aargau vom 16. März 2010 [EG StPO/AG; SAR 251.200]). Das
letzte Schreiben im Meinungsaustausch zwischen den Parteien datiert vom 4. April 2012
und ging bei der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am 10. April 2012 ein. Mit
Einreichung der Beschwerde am 20. April 2012 ist die Frist somit gewahrt (act. 1). Die
übrigen Eintretensvoraussetzungen geben vorliegend zu keinen weiteren Bemer- kungen
Anlass, weshalb auf das Gesuch einzutreten ist.



E. 2.1
Gemäss Art. 33 Abs. 1 StPO werden die Teilnehmer einer Straftat von den gleichen
Behörden verfolgt wie der Täter. Wurde eine Straftat von mehre- ren Mittätern verübt, so
sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen
vorgenommen worden sind (Art. 33 Abs. 2 StPO). Hat eine beschuldigte Person mehrere
Straftaten an ver- schiedenen Orten verübt, so sind für die Verfolgung und Beurteilung
sämt- licher Taten die Behörden des Ortes zuständig, an dem die mit der schwersten Strafe
bedrohte Tat begangen worden ist (Art. 34 Abs. 1 Satz 1 StPO). Bei gleicher Strafdrohung
sind die Behörden des Ortes zu- ständig, an dem zuerst Verfolgungshandlungen
vorgenommen worden sind (Art. 34 Abs. 1 Satz 2 StPO). Begehen mehrere Beschuldigte
zusammen in verschiedenen Kantonen mehrere Delikte, so sind Art. 33 und Art. 34 Abs. 1
StPO so miteinander zu kombinieren, dass in der Regel alle Mitwir- kenden an dem Orte
verfolgt werden, wo von einem Mittäter die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat verübt
worden ist. Bei gleich schweren Strafdrohungen bestimmt sich der Gerichtsstand für alle
Beteiligten nach dem Ort, wo die Verfolgungshandlungen zuerst vorgenommen worden
sind (Entscheid des Bundesstrafgerichts BG.2011.19 vom 5. August 2011, E. 2.2.1). Hat ein
Mittäter ausser den in Mittäterschaft verübten Verfehlun- gen an anderen Orten noch
weitere Delikte verübt, die mit gleicher Strafe bedroht sind wie die in Mittäterschaft
verübten, so bestimmt sich der Ge- richtsstand für alle Beteiligten nach dem Ort, wo die
Untersuchung zuerst angehoben wurde, und dies selbst dann, wenn nur die allein verübten
Ta- ten Gegenstand der ersten Untersuchungshandlungen bildeten
(SCHWERI/BÄNZIGER, a.a.O, N. 247 sowie BGE 109 IV 56 E. 1).

E. 2.2
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Mittäter, wer bei der Ent- schlussfassung,
Planung oder Ausführung eines Deliktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit
anderen Tätern zusammenwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht (BGE 108 IV 92;
118 IV 227 E. 5d), und der aus- serdem über die tatsächliche Begehung der Tat nicht allein
zu bestimmen hat, sondern dies zusammen mit anderen tut. Mittäterschaft setzt somit ei-

- 5 -

ne (Mit-) Tatherrschaft voraus (vgl. BGE 111 IV 53 E. 1b). Mittatherrschaft ist dabei jede
arbeitsteilige, für den Erfolg wesentliche Mitwirkung im Aus- führungsstadium (BGE 118
IV 397 E. 2b; 120 IV 17 E. 2d). Ein Gehilfe leis- tet zu einem Verbrechen oder Vergehen
vorsätzlich Hilfe, wobei im Unter- schied zu Täter und Mittäter der Gehilfe keine
Herrschaft über den Tatab- lauf besitzt. Sein Beitrag besteht in der blossen Förderung der
Tat anderer. Der Gehilfe fördert eine Tat, wenn er sie durch einen untergeordneten Tat-
beitrag unterstützt bzw. wenn er die Ausführung der Haupttat durch ir- gendwelche
Vorkehren oder durch psychische Unterstützung erleichtert. Die Erfolgschance der Haupttat
muss sich durch die Hilfeleistung nach- weisbar erhöhen. Nicht erforderlich ist, dass es
ohne die Beihilfe nicht zur Tat gekommen wäre (BGE 129 IV 124 E. 3.2; BGE 121 IV 109
E. 3a).

Bei der Anwendung von Art. 19 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom

E. 2.3
Bei der Beurteilung der Gerichtsstandsfrage muss von der aktuellen Ver- dachtslage
ausgegangen werden. Massgeblich ist nicht, was dem Beschul- digten schlussendlich
nachgewiesen werden kann, sondern der Tatbe- stand, der Gegenstand der Untersuchung



bildet, es sei denn, dieser erwei- se sich von vornherein als haltlos oder sei sicher
ausgeschlossen. Der Ge- richtsstand bestimmt sich also nicht nach dem, was der Täter
begangen hat, sondern nach dem, was ihm vorgeworfen wird, das heisst, was auf- grund der
Aktenlage überhaupt in Frage kommt. Dabei stützt sich die Be- schwerdekammer immer
auf Fakten, nicht auf Hypothesen (MOSER, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 34 StPO
N. 11; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuel- le Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum
interkantonalen Gerichts- stand in Strafsachen, Jusletter 21. Mai 2007, [Rz 25] m.w.H.,
sowie Ent- scheid des Bundesstrafgerichts BG.2010.12 vom 8. September 2010, E. 2.2
m.w.H.). Es gilt der Grundsatz „in dubio pro duriore“, wonach im Zweifelsfall auf den für
den Beschuldigten ungünstigeren Sachverhalt ab- zustellen und das schwerere Delikt
anzunehmen ist (GUIDON/BÄNZIGER, a.a.O., [Rz 42] m.w.H.).

E. 3
Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe
(Betäubungsmittelsgesetz, BetmG; SR 812.121) sind im Interesse einer vernünftigen
Begrenzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit die Anfor- derungen an die Annahme
einer Mittäterschaft eher hoch anzusetzen. Mit- täterschaft ist nur dann zu bejahen, wenn
der Wiederverkäufer über den blossen Bezug der Ware hinaus von seinem Lieferanten
wesentlich abhän- gig ist oder nach dessen Weisungen handelt, und ihm dadurch die
alleinige Tatherrschaft für die von ihm getätigten (Weiter-) Verkäufe fehlt (vgl. zum
Ganzen BGE 118 IV 397 E. 2c mit weiteren Hinweisen). Mittäter im Sinne von Art. 33
Abs. 2 StPO sind in der Regel Personen, die auf der gleichen Hierarchiestufe im
Drogenhandel tätig sind (vgl. Entscheid des Bundes- strafgerichts BG.2005.15 vom 16. Juni
2005 E. 3.1 und 3.2 sowie Ziff. 16 der Gerichtsstandsempfehlungen der KSBS vom 26.
November 2009). Wer Betäubungsmittel kauft, ist bezüglich der gekauften Drogen
grundsätzlich (nur) Täter nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5 BetmG (Käufer) und nicht gleichzeitig
Mittäter des Verkäufers im Sinne von Abs. 4 des genannten Artikels. Dies gilt gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch dann, wenn der Käufer die Drogen auf eigene
Rechnung weiterverkauft. Da in Art. 19 Ziff. 1 BetmG die Unterstützungshandlungen als
selbständige Tatbestände aus- gestaltet sind, wodurch nahezu jeder Teilnehmer zum Täter
gemacht wird, besteht auch kein grosser Raum für die Anwendung der Tatfigur der Gehil-
fenschaft (BGE 118 IV 397 E. 2c). Insgesamt ergibt sich daraus, dass zwi- schen dem
Drogenlieferanten und –abnehmer in der Regel keine Teilnah- meform anzunehmen ist und
jeder Beteiligte dort zu verfolgen ist, wo er schwerpunktmässig delinquiert hat, bzw. wo die
erste Verfolgungshandlung vorgenommen wurde. Hat ein Täter die Taten an verschiedenen
Orten be- gangen, ohne dass ein eindeutiger Schwerpunkt auszumachen ist, dann ist er an
seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zu verfolgen (Ziff.
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16 der Gerichtsstandsempfehlungen der KSBS vom 26. November 2009 und
SCHWERI/BÄNZIGER, a.a.O., N. 257).

E. 3.1
Zu prüfen ist das allfällige Zusammenwirken zwischen B. und C.. Einziges Indiz für eine
Zusammenarbeit im Bereich der Drogendelikte ist der Um- stand, dass auf einem bei B. im
Einbauschrank über dem Kühlschrank vor- gefundenen Couvert mit Zahlennotizen im
fünfstelligen Frankenbetrag ein Fingerabdruck von C. festgestellt werden konnte. Dieser
gab sodann auch an, B. zu kennen und die Zahlennotizen verfasst zu haben. Seine Darstel-



lung, wonach diese Zahlennotizen mit einem Liegenschaftskauf in Zusam- menhang stehen,
erscheint wenig glaubwürdig, wurde sie doch von B. nicht bestätigt. Dem Grundsatz in
dubio pro duriore entsprechend ist anzuneh- men, dass diese Notizen im Zusammenhang
mit einem Betäubungsmittel- handel stehen. Somit liegen zwar Hinweise auf ein
Zusammenwirken von B. und C. im Bereich des Drogenhandels vor, jedoch bestehen keine
hin- reichenden Anhaltspunkte für ein qualifiziertes Zusammenwirken. Wie be- reits zuvor
erwähnt, lässt das BetmG keinen grossen Spielraum für Mittä- terschaft oder Gehilfenschaft
zu und die Anforderungen an deren Vorliegen sind sehr hoch. Dies insbesondere, da im
Bereich der Drogendelinquenz in den meisten Fällen irgendein Zusammenwirken der
Beteiligten gegeben ist. Somit kann im vorliegenden Fall nicht von einer Mittäter- oder
Gehilfen- schaft zwischen B. und C. ausgegangen werden. Dies hat zur Folge, dass
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das Strafverfahren gegen diese beiden grundsätzlich unabhängig vonein- ander geführt
werden kann.

E. 3.2
Unbestrittenermassen wurde das Verfahren gegen B. wegen Widerhand- lungen gegen das
BetmG im April 2009 im Kanton Aargau eröffnet. Die damalige Eröffnung des
Strafverfahrens gegen Unbekannt stellt somit die erste Verfolgungshandlung dar. A. gab
anlässlich seiner Einvernahme an, B. nicht zu kennen. Das in Neuenhof mit DNA-Spuren
von B. festgestellte Kokain will A. für einen unbekannten Chilenen "La Cobra" aufbewahrt
und mit dessen Einverständnis verkauft haben (vgl. Verfahrensakten Kanton Aargau, p.
188). Auch wenn diese Behauptung wohl als Schutzbehauptung zu qualifizieren ist, kann
alleine durch die festgestellte DNA-Spur von B. für diesen kein Tatort im Kanton Aargau
begründet werden. Nebst diesen Spu- ren an dem in Neuenhof im Jahre 2009
sichergestellten Kokain bestehen keine Anhaltspunkte für ein qualifiziertes
Zusammenwirken zwischen A. und B.. Aus den eingereichten Akten sind überdies keine
Hinweise auf ei- nen Tatort im Kanton Aargau hinsichtlich der von B. verübten Delikte zu
entnehmen. Insgesamt ergibt sich daraus, dass Art. 34 Abs. 1 StPO auf- grund des Mangels
an einem Tatort im Kanton Aargau der durch B. began- genen Delikte nicht zur Anwendung
gelangt. Das Strafverfahren gegen B. ist demnach vom Kanton Zürich zu führen.

E. 3.3
Gemäss vorstehenden Ausführungen ist der Kanton Aargau zur Verfolgung und
Beurteilung der A. vorgehaltenen Delikte, der Kanton Zürich für die Verfolgung und
Beurteilung der B. und C. zur Last gelegten Delikte zustän- dig.

E. 4
Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 423 Abs. 1 StPO).
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